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Strafanzeige gegen Friedhelm Bongartz u.a. wegen Gefährdung schutzbedürftiger Ge-
biete

Sehr geehrter Herr Stief,

in der vorgenannten Angelgenheit habe ich von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
abgesehen, da nach dem vorgetragenen Sachverhalt kein Anfangsverdacht für ein strafbares
Verhalten gegeben ist (§ 152 Abs. 2 der Strafprozessordnung). Zureichende tatsächliche
Anhaltspunkte im Sinne dieser gesetzlichen Vorschrift dürfen nur angenommen werden, wenn
nach kriminalistischer Erfahrung Anzeichen vorliegen, .die es als möglich erscheinen lassen,
dass eine strafbare Handlung begangen wurde. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt.

Ein Straftatbestand liegt nicht vor. Sie legen den Angezeigten Personen die Gefährdung von
Mineralwasservorkommen in Gerolstein zur Last. Sie führen indes zu Recht in Ihrer
Strafanzeige aus, dass SChutzgebiete zur Mineralwassergewinnung nicht existieren, weshalb
eine Strafbarkeit nach dem von Ihnen beschriebenen Sachverhalt nicht gegeben ist.

Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich zwar den Inhalt Ihrer Strafanzeige, nicht jedoch die
zahlreichen Anlagen und per Hyperlink eingefügten Dokumente überprüft habe. Denn der
Übermittlungsweg per E-Mail dient ausschließlich dazu, informelle Mitteilungen außerhalb von
anhängigen Verfahren zu übersenden. In Rechtssachen können daher grundsätzlich auf diesem
Wege keine Schriftsätze, Mitteilungen, Beschwerden, Anträge oder sonstige Eingaben zu
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Bankverbindung Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten
Postbank l.udwlqshafen Hauptbahnhof Ostallee-Parkhaus
IBAN: DE50 5451 00670027901679 Bushaltestelle Balduinsbrun-
Ble: PBNKDEFF nen

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und § 43
l.andesdatenschutzqesetz finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts unter www:statr.justiz.rlp.de. Auf Wunsch übersen-
den wir diese Informationen auch in Papierform.
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Verfahren übersandt werden, da diese Form der Kommunikation für die Weitergabe
personenbezogener Daten ungeeignet ist und keine sichere Identifizierung des Absenders
zulässt. Anträge und Beschwerden sind daher grundsätzlich schriftlich oder zu Protokoll
anzubringen sind. Die Übermittlung per E-Mail genügt nicht. Solange ein Antrag oder eine
Beschwerde in Schriftform nicht vorliegt, kann daher eine weitere Bescheidung der Eingabe
nicht erfolgen. Da der von Ihnen vorgetragene Sachverhalt indes kein strafbares Verhalten der
angezeigten personen beinhaltet, erscheint ein zusätzliches Übersenden sämtlicher Anlagen in
Schriftform - das ich anheim stelle - weder notwendig noch erfolgversprechend.

Mit freundlichen-6rüßeA--
gez.
(Hartwig)
Staatsanwalt

**************************111*** .•****************************** .•*******************'****

Dieses Schriftstück ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
***************************************************'*********************-************
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